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Nachtrag I 
zum Gebührentarif zum Baugesetz der Gemeinde Davos1 vom 6. Juli 2010  


 


Vom Kleinen Landrat am ……….erlassen 
 
I. Der Gebührentarif zum Baugesetz der Gemeinde Davos wird wie folgt geändert: 
 


Art. 3 bis (neu) 
Benützungs- Die jährliche Benützungsgebühr für die länger dauernde Benützung des öffentli- 
gebühr für chen Grundes und Luftraumes für Reklamen und Schriften beträgt: 
Reklamen und a) Reklamen bis 1 m2    Fr.   75.- 
Schriften b) Reklamen über 1 m2    Fr. 110.- 
 c) Schriften bis 5 m Länge   Fr.   75.- 
 d) Schriften über 5 m Länge   Fr. 110.- 
  Beträgt die Benützungsdauer weniger als ein halbes Jahr, so wird die Gebühr 


pro rata festgesetzt, wobei jeder angebrochene Monat voll verrechnet wird. Im Üb-
rigen erfolgt die Berechnung bis zur vollständigen Entfernung der Anlage, worüber 
der Baubehörde sofortige Meldung zu erstatten ist. 


 
 
II. Dieser Nachtrag tritt gleichzeitig mit Nachtrag IX zum BauG in Kraft. 
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Kostenübersicht für Erweiterung der Breitbandversorgung auf dem Gemeindegebiet Davos welche über den Grundversorgungsauftrag vom Bund geht Stand: 6.4.2011


PUS Nr. Bezeichnung Anz. Tln. Abdeckung 750m 
(TV in HD)


Abdeckung 1500m 
(TV)


Abdeckung 2100m 
(Internet) Kosten Kosten Gemeinde Kosten Wiesen Kosten Frauenkirch Kosten Platz Kosten Dorf Kosten Swisscom


PUS 4 Wiesen Wandschrank 266 90% 100% 100% SFr. 21'200.00 SFr. 14'133.33 SFr. 7'066.67 jeweils 300 SFr. / Tln.
PUS 6 Wiesen Station DT 1001 21 33% 100% 100% SFr. 21'200.00 SFr. 14'133.33 SFr. 7'066.67 jeweils 300 SFr. / Tln.


PUS 2 Davos Monstein AVE 101 100% 100% 100% in Betrieb


RUS 1 Davos Glaris RUS 224 40% 87% 92% in Betrieb


PUS 3 Davos Frauenkirch DT 2001 184 41% 73% 98% SFr. 25'500.00 SFr. 17'000.00 SFr. 8'500.00 jeweils 300 SFr. / Tln.


PUS 2 Davos Platz DPBC (Brüche) 151 77% 89% 100% in Betrieb
PUS 4 Davos Clavadel CDEL (Clavadel) 140 48% 67% 73% in Betrieb
PUS 9 Davos Platz DPBR (Brämabüehlstr.) 234 92% 100% 100% in Betrieb
RUS 1 Davos Platz RUS (Zentrale Platz) 3188 53% 89% 92% in Betrieb
PUS 6 Davos Platz DPMA (Mattastrasse) 144 100% 100% 100% in Betrieb


PUS 2 Davos Dorf DDPR (Regina) 872 96% 100% 100% in Betrieb
PUS 5 Davos Dorf DAVP (Promenade) 500 99% 100% 100% in Betrieb
PUS 4 Davos Dorf Holzkabine (Bühlen) 128 60% 70% 73% SFr. 30'500.00 SFr. 20'333.33 SFr. 10'166.67 jeweils 300 SFr. / Tln.
RUS 1 Davos Dorf RUS (Zentrale Dorf) 1450 82% 98% 98% in Betrieb
PUS 3 Davos Wolfgang DWHW (Höhwald) 299 74% 84% 89% in Betrieb
VK 4 Davos Laret VK4 (Landhaus) 36 0% 0% 0% SFr. 11'500.00 SFr. 7'666.67 SFr. 3'833.33 jeweils 300 SFr. / Tln.


Total exkl. MWSt. Total exkl. MWSt. 7'938 SFr. 109'900.00 SFr. 73'266.67 SFr. 14'133.33 SFr. 8'500.00 SFr. 10'166.67 SFr. 3'833.33 SFr. 215'472.00
Total inkl. MWSt. Total inkl. MWSt. 7'938 SFr. 118'692.00 SFr. 79'128.00 SFr. 15'264.00 SFr. 9'180.00 SFr. 10'980.00 SFr. 4'140.00 SFr. 232'709.76
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JAHRESBERICHT 2010/2011 DER SPORTKOMMISSION 
 
A. Bericht über die Finanzen der Sporttaxe 
(gemäss den Ausführungen von Reto Branschi, Direktor DDO) 
 
Allgemein 
Aufgrund der Wirtschafts- und Währungskrise verzeichnen wir bei den Gästetaxen 
ein Minus von rund CHF 100‘000.00 gegenüber dem Vorjahr. Sämtliche Auslagen 
basieren auf Beschlüssen der Sportkommission oder des Grossen Landrates.  
In diesem Jahr haben wir die Korrektur des Art. 11 des Gästetaxengesetzes 
umgesetzt. Gemäss diesem Artikel werden der Sporttaxe Beiträge bis zu CHF 
2‘100‘000.00 Maximalbetrag plafoniert. Diesen Betrag überschreitende Einnahmen 
werden der Gästetaxe zugewiesen.  
 
 
Sporttaxe 
Die Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rund CHF 100‘000.00 belaufen 
sich auf den gesetzlichen maximalen Netto-Ertrag von CHF 2‘100‘000.00. Des 
Weiteren haben wir die Korrektur gem. Gästetaxengesetz Art. 11 der letzten Jahre 
von minus CHF 277‘066.95 verbucht. 
 
 
Anlagefonds 
Der Anlagefonds erhält bekanntlich 75% aus der Sporttaxe. Die Mindereinnahmen 
gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf CHF 286‘136.94. Es konnte eine Einlage in 
die Rückstellungen von CHF 100'000.-- für zukünftige Projekte vorgenommen 
werden.  
 
Das Eigenkapital weist somit einen neuen Stand von CHF 85‘010.35 (ohne 
Rückstellungen) aus. Die Rückstellungen betragen CHF 1‘850‘000.00. 
 
 
Sportfonds 
Auch der Sportfonds (20% der Sporttaxe) hat eine Abnahme des Ertrages von CHF 
76‘303.20 aus den Gästetaxen zu verzeichnen. Die Sportfonds-Rechnung schliesst 
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 31‘024.75 ab. Das Verhältnis der Beiträge 
beläuft sich auf rund 2/3 Anteil Gästetaxen und 1/3 Steuerzahler. 
 
Der neue Kapitalstand beträgt CHF 249‘596.74. 
 
 
Reservefonds 
Das Fondsvermögen des Reservefonds wird auf einen Betrag von CHF 1 Mio. 
begrenzt, gemäss Nachtrag II zum Kur- und Sporttaxengesetz vom 4.12.88. Deshalb 
wurde erstmals eine Einlage in die Rückstellungen von CHF 300'000.-- für zukünftige 
anstehende Grossprojekte vorgenommen.  
 







Die Reservefonds-Rechnung weist einen Verlust von CHF 214‘905.23 aus, dies 
aufgrund der Einlage in die Rückstellungen, welche gemäss PWC über die 
Betriebsrechnung verbucht werden muss. 
 
Das Eigenkapital des Reservefonds beträgt somit neu CHF 948‘703.27 (ohne 
Rückstellungen). Die Rückstellungen weisen einen Stand von CHF 300‘000.00 auf. 
 
 
B. Tätigkeitsbericht der Sportkommission 
 
Im zurückliegenden Rechnungsjahr (1. Mai 2010 bis 30. April 2011) traf sich die 
Sportkommission zu drei Sitzungen, nämlich am 3. Juni 2010, am 29. Oktober 2010 
und am 25. Februar 2011. Mit den insgesamt 56 verschiedenen Traktanden wurden 
Defizitgarantien an Grossveranstaltungen, Jugendsportförderungsbeiträge und 
Zuwendungen an verschiedene kleinere Sportvereine und Anlässe in der Höhe von 
insgesamt 639'000.- Franken gesprochen.  
 
Besonders erwähnenswert ist die Art des Beitrages an den Swiss Alpine Marathon. 
Dieser wichtige Anlass wird von Andrea Tuffli und seinem OK professionell geführt. 
Für solche Anlässe sind Defizitgarantien problematisch, da der Veranstalter sich 
damit genötigt sehen könnte ein Defizit auszuweisen, damit er den gesamten Betrag 
geltend machen kann. Auch ist die Möglichkeit der Reservenbildung erschwert. In 
weiser Voraussicht ist im Landschaftsgesetz über die Förderung sportlicher 
Veranstaltungen und Anlagen, Art. 4, festgelegt, dass Unterstützungsbeiträge in der 
Regel als Defizitgarantien ausbezahlt werden. Somit wäre es nach Auskunft von 
unserem Rechtsdienst auch möglich in Ausnahmefällen von dieser Regelung 
abzuweichen. Tatsächlich wäre der Ansatz den öffentlichen Nutzen einer 
Veranstaltung zu beziffern und aufgrund dieser Wertung einen à fonds Beitrag zu 
sprechen, überlegenswert. 
 
Die beantragten Beiträge der J+S - Kurse hat mit mittlerweile mit fast 150'000.- 
Franken eine Höchstmarke erreicht. Einerseits ist diese Entwicklung erfreulich, da 
damit auch gesagt ist, dass die Jugendsportförderung wächst. Andererseits wird der 
gleiche Kuchen unter immer mehr aufgeteilt und die Stücke werden kleiner, da der 
von der Sportkommission festgelegte Gesamtbetrag auf 80'000.- Franken limitiert ist. 
 
Dem Golfclub wurde mit Auflagen ein Betrag aus dem Anlagefonds von 30'000.- 
Franken als Defizitgarantie zugesprochen. Zur Überraschung der Sportkommission 
und des Grossen Landrates wurde von diesem Beitrag freiwillig kein Gebrauch 
gemacht. 
 
Im vergangenen Geschäftsjahr musste für den strategisch wichtigen Davos Nordic 
Anlass, der jeweils in der ersten Hälfte Dezember stattfindet der Beitrag von 265'000 
auf 300'000 Franken erhöht werden. Andererseits konnte die Tour de Suisse 
Abrechnung besser als budgetiert abgeschlossen werden. 
 
Im Berichtsjahr konnte der Nissan Weltcup der Trampolinspringer übernommen 
werden. Diese kurzfristig geplante Durchführung konnte nur dank den geeigneten 







sportlichen Infrastrukturbauten und dem grossen personellen Know-how zur 
Zufriedenheit aller organisiert werden. 
 
Die Sportkommission ist stets bestrebt einerseits die verschiedenen jährlichen 
sportlichen Grossanlässe im nötigen Rahmen zu unterstützen und neuen Events die 
wirtschaftliche Basis zu bieten. Andererseits ist es uns ein Anliegen kleineren 
einheimischen Vereinen und dem Jugendsport die nötige Aufmerksamkeit 
zukommen zu lassen.  
Für die gute Zusammenarbeit möchte ich dem Sportsekretär sowie den Mitgliedern 
der Sportkommission herzlich danken. 
 
 
Für die Sportkommission 
Hans Peter Michel, Präsident  
 

























































   


Nachtrag IX zum BauG der Gemeinde Davos vom 4. März 2001  
 


In der Landschaftsabstimmung vom            angenommen 
 
I. Das Baugesetz der Gemeinde Davos1 vom 4. März 2001 wird wie folgt geändert: 
 


Art. 158 (Abs. 1 unverändert, Abs. 2 neu) 
b) Benützungs- Für die temporäre Benützung des öffentlichen Grundes durch Baugerüste, Bara- 
gebühren cken, Bau- und Gerüstmaterial usw. ist eine pauschale Gebühr von Fr. 20.- pro an-


gefangene Woche, im Minimum Fr. 100.- zu entrichten. 
  Für die temporäre und länger dauernde Benützung des öffentlichen Grundes 


und Luftraumes für Reklamen und Schriften wird eine vom Kleinen Landrat festge-
legte grössenabhängige Benützungsgebühr von max. Fr. 10.- pro Monat resp. Fr. 
120.- pro Jahr erhoben. 


 
III. Dieser Nachtrag bedarf der Genehmigung durch die Regierung des Kantons Graubünden. 
 
IV. Der Nachtrag tritt mit der Genehmigung durch die Regierung in Kraft. 
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